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§ 9. Pie Redjnungsreoiforen prüfen bie Rechnungen unb [teilen fd)rift=
lidjen Antrag an bie ©eneraloerfammlung.

Pie kantonal Starrefponbenten finb Vertreter bes Vereins in
ben Kantonen unb oerfaffen jebes 3al)r einen fummarifdjen Peridjt über bie
$)time unb Anftaltcn ihres Kantons pr Prucktegung im 3md)btatt.

§ 10. Pas 3ad)blatt für S)eimergiel)ung unb Anftaltsleitung roirb
jebem Mitglieb unentgeltlich pgeftellt. Ricf)tmitglieber bannen es abon=
nierext. Per Abonnementsbetrag roirb oon ber 3ahresoerfammlung feft=
gefegt. 3m 3üd)blatt erfctjeinen: Protokolle ber 3ahresoerfammlung; Re=

ferate, ©röffnungsroort bes präfibenten, Auspge aus ben Rechnungen, Pe=

fdjlüffe, Mitteilungen, Auffäfee, roeldje mit ben feinten in Pephung ftehen,
alle 2—3 3al)re bie Statuten unb bas Mitglieberoerpchnis.

§ 11. Per herein äufnet unb unterhält eine $>ilfskaffe. 3ebes
Aktiomitglieb ift pgleid) Mitglieb ber 5}ilfskaffe. 3m r biefe itaffe gelten
befonbere Peftimmungen, rneldje einen integrierenben Peftanbteil ber Sta=
tuten bilben.

§ 12. Per Austritt kann auf fdjriftlictje-Pbtnelbung an ben Prä=
fibenten erfolgen.

Mitglieber, bie ihren Perpflicfjtungen, aud) auf Mahnung t)in, nictjt
nadjkommen, raerbeit als ausgetreten betrachtet.

§ 14. Pie Auflöfung bes „Soerf)a" unb bie Perroenbung bes

Pereinsoermögens kann burd) Pefdjluf) oon s/4 ber Mitglieber erfolgen.
Piefe Statuten mürben an ber 3af)resoerfammlung 1933 in Aarau

genehmigt unb erfetjen biejenigen 00m 17. Mai 1916. Sie treten fofort
in Straft.

Beftimmungen über die BilfskaiTe des „Sverha."
Art. 1. Pie nom „Schroeig, Armenergieheroerein" gegrünbete unb 00m

Sd)ioeig. Perein für Çmmergiehung unb Anftaltsleitung übernommene
5>ilfskaffe roirb 00m Porftanb bes „Soerha" oerroaltet.

Art. 2. Sie l)at ben 3 m eck, Peteranen (Statuten § 3) eine fäf>r=
liebe p e n f i 0 n ausgurichten unb ben notleibenben Mitgliebern (Statuten
§ 6) Un ter ft Übungen p geben. Pie Penfion roirb im 3al)r bes
Rücktrittes bes Peteranen fällig. Stirbt ein Peteran, aud) roenn er nod)
im Aktiobienft fteljt, fo mirb feine l)interlaffene ©attin an feiner Stelle
penfionsberedjtigt, roenn fie minbeftens 10 3at)re auf bem ©ebiet ber S)eim=
ergie^ung tätig roar unb oon ber Amtstätigkeit prücktritt. Pei P3ieber=

s oerheiratung ber PMtroe fällt bie Penfionsbered)tigung baljin. Pie fyöfy
ber Penfionen ftellt ber Porftanb im Çtinblick auf ben Stanb ber Äaffa feft.
Pie Ausgahlung erfolgt auf Sdjluff bes Rechnungsjahres (^alenberjaijr).

Art. 3. Per Capita Ibeftanb barf nid)t angetaftet roerben, nur bie

3inf en ftehen pr Perfügung. £egate unb ©efdjenke finb p kapitalifieren.
Art. 4. Pie ^ilfskaffe roirb erhalten burd) :

a) bie obligatorifdjen Peiträge ber Aktiomitglieber;
b) Peiträge oon Reimen unb Anftalten, roeld)e ^ollektiomitglieber roerben

können. Minbeftbeitrag pro 3at)r 3;r. 10.—.
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Z 9. Die Rechnungsrevisoren prüfen die Rechnungen und stellen schriftlichen

Antrag an die Generalversammlung,
Die Kantonal - Korrespondenten sind Vertreter des Vereins in

den Kantonen und verfassen jedes Jahr einen summarischen Bericht über die
Heime und Anstalten ihres Kantons zur Drucklegung im Fachblatt.

Z 10, Das Fachblatt für Heimerziehung und Anstaltsleitung wird
jedem Mitglied unentgeltlich zugestellt, NichtMitglieder können es
abonnieren. Der Abonnementsbetrag wird von der Jahresversammlung
festgesetzt, Fm Fachblatt erscheinen: Protokolle der Jahresversammlung ^

Referats Eröffnungswort des Präsidenten, Auszüge aus den Rechnungen,
Beschlüsse, Mitteilungen, Aussätze, welche mit den Heimen in Beziehung stehen,
alle 2—3 Jahre die Statuten und das Mitgliederverzeichnis,

H 11. Der Berein äufnet und unterhält eine Hilfskasse. Jedes
Aktivmitglied ist zugleich Mitglied der Hilfskasse, Für diese Kasse gelten
besondere Bestimmungen, welche einen integrierenden Bestandteil der
Statuten bilden.

§ 12. Der Austritt kann auf schriftliche Abmeldung an den
Präsidenten erfolgen,

Mitglieder, die ihren Verpflichtungen, auch auf Mahnung hin, nicht
nachkommen, werden als ausgetreten betrachtet.

K 14. Die Auflösung dès „Sverha" und die Verwendung des

Bereinsvermögens kann durch Beschluß von der Mitglieder erfolgen.
Diese Statuten wurden an der Jahresversammlung 1933 in Aarau

genehmigt und ersetzen diejenigen vom 17. Mai 1916. Sie treten sofort
in Kraft.

veltimmungen über à HMsksilc ües „8verka."
Art. 1. Die vom „Schweiz. Armenerzieherverein" gegründete und vom

Schweiz. Verein für Heimerziehung und Anstaltsleitung übernommene
Hilfs Kasse wird vom Vorstand des „Sverha" verwaltet.

Art. 2. Sie hat den Zweck, Veteranen (Statuten A 3) eine jährliche

Pension auszurichten und den notleidenden Mitgliedern (Statuten
K 6) Unterstützungen zu geben. Die Pension wird im Jahr des
Rücktrittes des Beteranen fällig. Stirbt ein Veteran, auch wenn er noch
im Aktivdienst steht, so wird seine hinterlassene Gattin an seiner Stelle
pensionsberechtigt, wenn sie mindestens 10 Jahre auf dem Gebiet der
Heimerziehung tätig war und von der Amtstätigkeit zurücktritt. Bei Wieder-

» Verheiratung der Witwe fällt die Pensionsberechtigung dahin. Die Höhe
der Pensionen stellt der Vorstand im Hinblick auf den Stand der Kassa fest.
Die Auszahlung erfolgt auf Schluß des Rechnungsjahres (Kalenderjahr).

Art. 3. Der K a pitalbest a nd darf nicht angetastet werden, nur die
Zinsen stehen zur Verfügung. Legate und Geschenke sind zu kapitalisieren.

Art. 4. Die Hilfskasse wird erhalten durch:
a) die obligatorischen Beiträge der Aktivmitglieder -

K) Beiträge von Heimen und Anstalten, welche Kollektivmitglieder werden
können. Mindestbeitrag pro Jahr Fr. 10.—.



— 24 —

c) ©efd)enke unb Cegate.

Art. 5. Seben ben Alterspenfionen rnerben int Jail non Sebürftigkeit
Unter ft ütjunge tt ausgerichtet bei :

a) 3noaIibität eines Sîitgliebes;
b) anbauernber Krankheit eines Stitgliebes ober beffen ©attin;
c) bebrängter Cage non S3itmen itnb ASaifen;
d) 3at)Iungen non Prämien für Alters», 3noaliben unb Hinterbliebenen»

oerüctjerungen, fofern bie 5>eime fiel) an ber Serfidjerung in angemef»
fener SSeife beteiligen;

e) Notfällen.
Art. 6. Sie Hohr ber ^enfionen richtet fid) nach bent jeweiligen

Stanb ber Stoffe unb wirb non ber 3af)resoerfammluttg auf Eintrag bes
Sorftanbes bcfchloffen. Sie Unterftütjungsfälie erlebigt ber Sorftanb
enbgüiltig.

Art. 7. Ser Quäftor bes „Soerha" o e r tu a 11 e t bie Hbfskaffe. ©r
beponiert bie 3Bertfd)riften auf einer ftaatlid) garantierten Sank. Sie ©el=
ber finb in foliben Staats» unb Äantorispapieren anzulegen. SBertfcfjriften
bürfen nur mittelft ^ollektiounterfdjrift gurückgegogen unb muffen je»
meilen betn Sorftanb bekanntgegeben merben. &ollektio geidjnen ber ^räfi»
bent ober Sigepräfibent unb ber Quäftor.

Art. 8. Ueber bie Aufhebung ber Hilfskaffe unb Sermenbung bes
Jonbs befdjlie^t ber Serein burd) 3/<t ber Stitglieber.

Siefe Seftimmungen mürben an ber 3al)resoerfaminlung am 15. Stai
1933 in Sarau genehmigt unb erfehen biejenigen nom 17. Stai 1916. Sie
treten mit ben Statuten fofort in Straft.

Sarau, ben 15. Stai 1933.

3$ir ben „Soerha": ^3räfibent: ©. ©ofjauer.
Ser Aktuar : 3. Hirt

frau Anna frauenfelder-Schenkel. f
3nau Snna Jrauenfelber mürbe am 6. 3uni 1865 als Socljter bes

Cehrers 5t?afpar Schenkel unb ber Sofie, geb. Hartmann, im Schulhaus
3umikon geboren. 1869 rourbe ihr Sater oon Äafpar Appengeller an bie
neugegrünbeten Stäbchenergiehungsanftalt in 2a gel s mangen berufen. Sie
oerlebte, bafelbft ihre 3ugenbgeit unb ftanb nach bem Sobe ihres Saters
1893 ber Stutter als treue ©ehilfin gur Seite. 1895 folgte fie ihrem ©atten
Äonrab Jrauenfelber auf bie ©rube bei Sern unb mar fünf Äinbern aus
erfter ©he eine treubeforgte Stutter. 3roei Söhne entfproffen betn ©he»
bunb. 1900 erhielt ihr ©atte einen 9tuf in bie Snftalt „Annagut" in
Sagelsmangen. S5ährenb neun 3ahren burfte fie bort ben armen Stäbchen
©rgieherin unb Stutter fein. 1909 ftarb ihr ©atte. Son ba an teilte fie
bie grojje Serantmortung mit ihrer Stutter Sophie Sçhenkel=Hartmann
bis gu bereu Sobe 1920. 9tad) kurgem Aufenthalt in Safel • fiebelte
fie gu ihrem Sohn in SMnterthur über. Salb half fie bei ihrem Sohn,
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L) Geschenke und Legate,

Art, 5, Neben den Alterspensionen werden im Fall von Bedürftigkeit
U n t erstützu n ge n ausgerichtet bei :

a) Invalidität eines Mitgliedes;
b) andauernder Krankheit eines Mitgliedes oder dessen Gattin;
c) bedrängter Lage von Witwen und Waisen;
ä) Zahlungen von Prämien für Alters-, Invaliden und Hinterbliebenen¬

versicherungen, sofern die Heime sich an der Versicherung in angemessener

Weise beteiligen;
e) Notfällen.

Art. 6, Die Höhe der Pensionen richtet sich nach dem jeweiligen
Stand der Kasse und wird von der Jahresversammlung aus Antrag des
Vorstandes beschlossen. Die Unterstützungssälle erledigt der Borstand
endgültig.

Art. 7. Der Quästor des „Sverha" verwaltet die Hilfskasse. Er
deponiert die Wertschriften auf einer staatlich garantierten Bank. Die Gelder

sind in soliden Staats- und Kantonspapieren anzulegen. Wertschriften
dürfen nur mittelst Kollektivunterschrift zurückgezogen und müssen je-
weilen dem Borstand bekanntgegeben werden. Kollektiv zeichnen der Präsident

oder Vizepräsident und der Quästor.
Art. 8. Ueber die Aushebung der Hilfskasse und Verwendung des

Fonds beschließt der Berein durch 3/4 der Mitglieder.
Diese Bestimmungen wurden an der Jahresversammlung am 15. Mai

1933 in Aarau genehmigt und ersetzen diejenigen vom 17. Mai 1916. Sie
treten mit den Statuten sofort in Kraft.

Aarau, den 15. Mai 1933.

Mr den „Sverha": Der Präsident: E. Goßauer.
Der Aktuar: I. Hirt.

frsu àns frsueà!âer-5ànkel. -Z-

Frau Anna Frauenselder wurde am 6. Juni 1865 als Tochter des

Lehrers Kaspar Schenkel und der Sofie, geb. Hartmann, im Schulhaus
Zumikon geboren. 1869 wurde ihr Vater von Kaspar Appenzeller an die
neugegründeten Mädchenerziehungsanstalt in Tagelswangen berufen. Sie
verlebte, daselbst ihre Jugendzeit und stand nach dem Tode ihres Baters
1893 der Mutter als treue Gehilfin zur Seite. 1895 folgte sie ihrem Gatten
Konrad Frauenfelder auf die Grube bei Bern und war fünf Kindern aus
erster Ehe eine treubesorgte Mutter. Zwei Söhne entsprossen dem
Ehebund. 1966 erhielt ihr Gatte einen Ruf in die Anstalt „Annagut" in
Tagelswangen. Während neun Jahren durfte sie dort den armen Mädchen
Erzieherin und Mutter sein. 1969 starb ihr Gatte. Bon da an teilte sie
die große Verantwortung mit ihrer Mutter Sophie Schenkel-Hartmann
bis zu deren Tode 1926. Nach kurzem Aufenthalt in Basel ' siedelte
sie zu ihrem Sohn in Winterthur über. Bald half sie bei ihrem Sohn,
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